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Zaur Grundwertediskussion

Seit einıgen Jahren 1St eine Diskussion 1m Gang, die ach den grundlegenden
Werten und Zielen des menschlichen Lebens und damit auch der polıtischen In-
st1ıtut1ionen des Staats iragt. In Wahlkampftzeiten nımmt INa  ; sıch der rage
AUS verständlichen Gründen verstärkt So haben VOT den Bundestagswahlen
1976 die Parteiführer öftentlich Stellung bezogen ZE rage der Grundwerte
un der Grundrechte SOWI1e der Funktion der christlichen Kirchen angesichts die-
SCS Problems. Es spricht jedoch für Recht un Notwendigkeit der Grundwerte-
diskussion, dafß S$1e auch ach solchen Anlässen nıcht VvVerstumm Die polıitischen
Parteıen suchen grundsätzlich ıhren weltanschaulichen Standort NEeu be-
stımmen, iındem S1Ee iıhn tiefer verankern. Die Oftentlichkeit das VO

ihnen; S1€e wollen diese Erwartung erfüllen. uch die relig1ösen Gemeinschatten
haben ıhren Beitrag ZUT Grundsatzdebatte die Aufgabe des Staats un der
Politik eisten.

Dıie Zustimmung gemeınsamen Grundwerten 1St lebensnotwendig für
menschliche Gemeıinschaft, auch für den Staat un für die Politik. Darüber
dürfte allseitiges Einverständnis herrschen. Noch weıthın often dagegen scheinen
die Fragen, W 1€e die Grundwerte ınhaltlıch näher bestimmen siınd un wer ıhr
Iräger 1St Diese Fragen stehen ZUT: Beantwortung

Der zentrale Grundwert

Der zentrale Grundwert 1St die Menschenwürde. So ayeıt gefaßt, bietet dieser
Grundwert eine Basıs für die Verständigung auch MmM1t Nıchtchristen und MIt
Atheisten. Das ware nıcht der Fall, würde sıch der Christ auft se1n spezıfısch
relig1öses Menschenbild beruten, etwa auf das Geschafftensein des Menschen VO

CGott oder auf seın Erlöstsein durch Jesus Christus. (Vor solcher unmittelbarer
Berufung auf relig1öse Grundpositionen 1im Bereich der Politik ZEeEWAarNT ha-
ben, War das Verdienst der „Entideologisierung“. Nıcht als ob der christliche
Glaube sıch ideologisch ware un infolgedessen entideologisiert werden
mü{fßte! ber se1n Gebrauch un Miıfßbrauch direkter Begründung politi-
scher Ziele ware 1n den pluralistischen un weıthın säkularisierten Gesellschaf-
cn Mitteleuropas ideologisch oder müfte zumindest VO  e den nıcht christlich
engagıerten Mitbürgerq empfunden werden.)
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Zugleich 1St der Grundwert Menschenwürde bestimmt CNUS, ohne sıch Ta

Leerformel verflüchtigen. Das träte 1Ur Aa Wenn die Menschenwürde
nıcht auf die konkrete Person jedes einzelnen Menschen bezogen würde, SO

ern eın abstraktes, individualistisches Lippenbekenntnis bliebe oder kollek-
tivistisch begrenzt un verkehrt würde. Kollektivistische Einschränkung der
Menschenwürde 1St denkbar durch totalitäres Staatsınteresse oder durch TEV:

lutionÄäre Befreiungsprogramme. Da{fß N sıch dabei mehr als NUr denkbare
iıdeologische Verschleierung VO Machtpositionen handelt, zeıgt die gegenwar-
tige Diskussion die Menschenrechte. In den freiheitlichen Grundrechten des
Menschen, W 1e€e s1e 1n der UN-<-Chartäa; den Verfassungen der westlichen und
übrigens auch VO östliıchen Staaten un 1n der Schlußakte VO Helsinki
niedergelegt sind, erhält die Menschenwürde ıhre notwendige un 7zureichende
Konkretisierung. Dıie Forderung, die Menschenwürde konkret-personbezogen

achten un tördern, 1STt also durchaus aktuell. S1e wırd hoftentlich 1n den
nächsten Jahren weıter erortert un geklärt werden.

Zur Diskussion die Grundwerte annn die Latholische Sozıallehre einen
wichtigen Beitrag eisten. Dies 1St gerade und 1Ur dadurch möglıch, dafß S1Ee
nächst und auf weıte Strecken auf eıner allgemein-menschlıchen, nıcht Spe-
„ıAsch-christlichen Basıs argumentiert. Im Mittelpunkt der katholischen Soz1al-
lehre steht der Begrift des Gemeinwohls. Dieses umfaÄit, aut den Staat bezogen,
alle Güter un Werte, R8l denen alle Staatsglieder Anteil erlangen sollen,
ıhre Lebensaufgabe möglıchst freı un möglichst vollständig un vollkommen
verwirkliıchen können. 18 Wahrung un Förderung dieses Gemeinwohls
1mM Sınn der rundwerte un Grundrechte des Menschen iSt die Aufgabe des
Staats: 7aı 1St CT da SO verstanden, schliefßt das Gemeinwohl alle Voraus-
SELZUNKCN und Bedingungen ein, die erfüllt se1ın mussen, damıt die einzelnen
Staatsglıeder durch ıhre eigene Inıtıatıve und ıhr eıgenes Engagement ıhr Wohl
erreichen un bewahren, vermehren un verbessern können. Jle Instıtutionen
un Funktionen des Gemeıinwesens, die polıtischen, rechtlichen, kulturellen,
ökonomischen USW., siınd zugleıich begründet un begrenzt durch das Gemeın-
ohl Der autorıtire Staat; der sıch als nıcht hinterfragbaren Selbstwert AUS-

o1Dt, 1St damıt abgelehnt. Das Gemeinwohl 1St tür die Polıitık, die verwirk-
lıchen soll, eın Zielwert; anderseıts geht das Gemeinwohl auf 1n seıiner Dienst-
funktion für die Menschen als Personen 1n Gemeiinschaft.

Dıie sozıalpolıtıschen Grundsätze der Solidarıtät un der Subsidiarıtät siınd
nıchts anderes als eıne nähere Auslegung der Forderungen des Gemeinwohls.
Solıdarıität verlangt die gegenseılıtıge Verantwortung un das wechselweise Eın-
stehen der Glieder des Staats: VO einzelnen un VO Gruppen, füreinander.
Sı1ıe hat eıne Hıiıltfs- un Ausgleichsaufgabe, nıcht 1mM Sınn bloßer karıtatıver
Fürsorge, sondern VOT allem struktureller Vorsorge. Angezielt wırd dadurch
nıcht eıne ıllusorische Chancengleıichheıit, dıe unvermeıdlich 1n manıpulatıve
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Gleichmacherei würde, sondern das tatıge mittelfristige Engagement
für die schwächeren, bedürftigen, randständıgen Bevölkerungsschichten (alte
Menschen, Behinderte, Ausländer, Alleinstehende Subsidiarität ordert die
Achtung der Zuständigkeit der jeweıils nächsten, unferen Gliederungen durch die
höheren Instanzen. S1e richtet sıch SC den Zentralismus des Staatsapparats,
die Bürokratisierung, Verbeamtung des Lebens: S1e tritt ein für eine
VO  j „durchwachsene“ UOrganısatıon des Gemeinwesens. Den vielfältigen
Inıtıiatıven autf verschiedenen Ebenen un VO  e unterschiedlicher Dımension
wiırd, S1€e ersticken oder S$1e Zur Explosion treiben, legitime Außerung
un Wırkung verbürgt.

Die ITräger der Grundwerte

Der ursprünglıche, geborene Träger der Grundwerte das 1STt ohl leicht
csehen 1St jeder einzelne Mensch als Glied VO Staat un Gesellschaft. Er aın
und sol] die miı1t der Menschenwürde vegebenen Rechte 1n Anspruch nehmen, I6

mu auch die sıch Aaus der Menschenwürde gegenüber den anderen Menschen
ergebenden Pflichten erfüllen. Schwieriger 1St die rage, ob un gegebenenfalls
inwıeweıt Staat, Kirche und politische Parteıen Träger der Grundwerte sind.

In bezug autf den Staat wiıird die Meınung N se1 zwıischen rund
eCrten un Grundrechten unterscheiden un dem Staat die Zuständigkeit
für die Grundrechte, nıcht aber für die Grundwerte zuzuschreıiben. Dıie Verant-
wOortung für die Erhaltung des Grundwerte-Bewußtseins 1n der Bevölkerung
ame danach den weltanschaulichen gesellschaftlichen Gruppierungen Z nıcht
zuletzt den christlichen Kırchen. Der Staat dagegen ware VO dem Disput
die ethische Grundposition entlastet. Unter den Grundrechten, für die allein
nach den Vertretern dieser Auffassung der Staat einzutreten hat, werden die
tormalen, nıcht inhaltlich gefüllten demokratischen Bürgerrechte verstanden.
Dazu gehören anderem die Meınungs-, Versammlungs-, Vereıns-, Presse-,
(Gew1ssens- und Religionsfreiheit, die Gleichheit aller VOTFr dem Gesetz, kurzum
a ]] das, W 4S das Funktionieren der freiheitlichen, rechtsstaatlichen, parlamenta-
riıschen Demokratiıe, ıhres Mehrparteiensystems un wirklicher Wahlen uUuSW

gewährleistet. Über die Sıcherung dieser Grundrechte, als Staatsaufgabe, darf
Übereinstimmung aller oder fast aller Staatsbürger VOrausgeseLzZt werden. Auf
ıhr ruht Staatswesen auf.

Man wırd einräumen können, da{ß der Staat 1n erstier Linıe aut die (sarantıe-
rung dieser Grundrechte bedacht se1ın darf un mu{f(ß Es geht dabel seine V1

rassungsgemäße Selbstbehauptung. Anderseits stellt dıe Übereinstimmung ber
die „tormalen“ demokratischen Grundrechte und Grundpflichten eın Bekenntnis
ZUE Demokratie dar, das auch eıne posıtıve Stellungnahme den VO  zn der 178
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mokratıe vorausgesetzten un 1n ıhr tendenziell Serwarlchchten inhaltlichen
Grundwerten einschliefßt: nämlich Gerechtigkeıit, Freiheıit, Frieden als ınner-
staatliche friedliche Konflıktlösung, annn auch als 7zwischenstaatliche Entspan-

und Versöhnung), Toleranz Die Option für diese rundwerte 1St e1nN-
gelagert 1n den pauschalen Wiıllen, 1n eiınem demokratischen Staatswesen
leben Deshalb 1St weder eıne sauberliche ITrennung 7wischen Grundrechten un
Grundwerten noch eıne entsprechende durchgehende Kompetenzverteilung mMOg-
ıch Nıcht ausgeschlossen scheint jedoch eine ZeEW1SSE Unterscheidung un NO

rangıge Verantwortung. Der Staat 1St unmittelbar un vordergründiıg zuständıg
und verantwortlich für die CNANNLEN Grundrechte un EerSst 1n Folge davon tür
die fundamentalen Werte menschlichen Zusammenlebens, 7zumindest SOWeIılt
diese mMi1t jenen Rechten unlösbar verbunden siınd als deren Begründung und
Sıcherung (eventuell auch als ıhre Begrenzung, als Mınderheitenschutz).
Daraus ergıbt sıch auch die Pflicht des Staats, jene Instıtutionen schützen und

fördern, dıie mafßgeblich beitragen rAehE Verankerung der demokratietragen-
den Werte 1mM BewulfsStsein der Staatsangehörigen. 7 u diesen Institutionen HC
hören VOT allem die Famailie, als prägungsmächtigste Zelle menschlicher Gemeın-
schaft, SOWw1e die Kırche, die ıhre Mitglieder MmMI1t der höchsten, transzendenten
Motivatıon und Sanktion sıttlicher Haltung erzieht un deren tatıge Ver-
wirklichung einubt.

In Gegensatz oder eher Erganzung Z Staat eistet dıe Kırche iıhren Be1-
CLa ZU menschlichen, auch gesellschaftlich-politischen Zusammenleben unmıt-
telbar un zumelst durch Weckung un Wachhalten der Grundentscheidung des
Christen ZADE Csuten. Dieses besteht 1n der mM1t der Gottesliebe verschränkten
un VO ıhr unabdıngbar geforderten Nächstenliebe m1t allen ihren sozialen
Konsequenzen, also 1m Engagement für die Grundwerte. Dıie Kirche besitzt
„immer noch“ für viele Menschen eine einz1igartıge Macht nıcht „über  CC ıhre
Gewissen, ohl aber c  SIM ihren (Gewı1issen un durch ıhre (1m anzustrebenden
Idealfall) zugleıich selbstverantworteten, vernünftig-Ireien Gewissensentschei-
dungen. Dıie Botschaft des Evangelıums zuelt aut zuvorkommende, Grenzen
überwindende Liebe, des Gegners, un auf unerschöpfliche Versöhnungs-
bereitschaft. S1e vermag Starre Freund-Feind-Frontstellung abzubauen, die
durch „Reideologisierung“ gefördert wird, die jedoch eıne Getahr für die auf
Kompromıisse angewı1esene Demokratıe darstellt. ıLE VO der Kırche verkün-
ete un VO  3 ıhren Gliedern hoften WIr Cr gelebte Brüderlichkeit befreit die
übrigen Grundwerte VO der S1e bedrohenden ideologıischen Verkehrung,
etwa2a der Pervertierung der Freiheit 1n iındıvıdualistische Bindungslosigkeit, der
Gleichheit 1n utopische Verplanung. Gegenüber letztlich ınhumanen Grenzüber-
schreitungen des Staats oder gesellschaftlıcher Gruppen 1St der Kırche eın Wiäch-
teramt aufgetragen. S1e 1STt nıcht entlassen AaUuUsSs dem Henst der Gewi1issensmah-
NUunNng gegenüber den einzelnen Christen W 1e€e auch gegenüber der Oftentlichkeit.
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Unter den geschichtlichen Bedingungen der modernen westlichen Welt 1St
möglıch un auch nötıg, da{fß die Kirche auch für die demokratischen Grundrechte
eintriıtt. Sıe hat Aazu das Recht un die Pflicht, weıl und 1Nnsoweılt 1n der Demo-
kratıie be] allen tatsächlichen Unzuträglichkeiten des polıtischen Alltagsbetriebs
doch grundsätzlich die bestmöglıche Realisierung der Grundwerte gesellschaft-
lıch-politischen Lebens erreichen iSt: In der Rıchtung solchen ngagements
liegen der Auftritt apst Pauls VI VOTr der UN 1965, die Teilnahme des Vatı-
Aans der Konferen7z VO Helsinki OD die posıtıve Stellungnahme EUTO-

päaischer Bischofskonftferenzen ZUiT Eınıgung (West-)Europas.
Die rage, WwW1€e sıch der Eiınsatz der Kirche für die Grundwerte 1mM demokra-

tischen Kräftefeld konkret vollziehen kann, oll durch Beispiele umschrieben
werden. Ließe die Kırche den 1n den europäischen Ländern gegebenen
Verhältnissen iıhre Auffassung VO der Unauflösbarkeit einer vollzogenen
sakramentalen Ehe durch Staatsgesetz sanktıionıeren, ındem S1Ee staatlıch-bürger-
lıche Ehescheidung und Wiederverheiratung verhindert, würde S1e den Staat
gegenüber Bürgern, die Nichtchristen oder nıcht mehr engagıert christkatholisch
Glaubende sınd, A Vollzugsinstrument eıner Glaubensüberzeugung machen,
die viele Staatsbürger als ıhr vitales Interesse gerichtet betrachten. Sie
wüuürde iıhnen gegenüber die Autorität des Staats W1€e auch iıhre eigene moralısche
Autorität aushöhlen.

Es verhält sıch wesentlich anders, WenNnn die Kırche sıch einsetzt Abtrei-
bung gemäalßs der SOgeNaNNTLEN Fristenlösung. Das kompromißßlose Neın dagegen
1St begründet 1m Schutz des menschlichen Lebens als fundamentaler, „nıcht-ab-
stimmbarer“ (d VO  } der Natur der Sache her nıcht einer Mehrheitsentschei-
dung unterwerfbarer) Wertforderung. Der Grundwert #SCHUtz des mensch-
lıchen Lebens“ IsSt SOZUSagCH vordemokratisch, demokratietragend. Wıe aber,
WEeNN eın Grodßiteıl, S28 die Mehrheit der Bevölkerung, diese Auffassung VO der
mıt der Menschenwürde gegebenen Unzulässigkeit der Tötung ungeborenen
menschlichen Lebens nıcht teilt? Dann hat die Kırche die „prophetische“ Pflicht,

Umkehr des Denkens un Handelns rufen un 1n der Zwischenzeit auf
möglichste Mınderung des Schadens, nıcht zuletzt des Schadens für das grund-
sätzlıche Sıttlichkeits- un RechtsbewulfSstsein hinzuwirken, auch untfer Umstän-
den durch Duldung un indirekte Förderung? VO Regelungen, die (wıe 1m
Beispielsfall eıne weitmaschige Indikationenlösung) das kleinere bel sind

Nıcht hat die Kirche 1m allgemeinen die Aufgabe, sozlilalen, politischen,
wirtschaftlichen Problemen 1NSs einzelne gehende Rezepte oder technische 1.0sun=-
SCH praktikabler Art anzubieten. Geschieht CS ausnahmsweıse, dann LUr MmMI1t der
Autorität der Sachkompetenz der f Rat SCZOSCNECNHN Fachleute und der für die
Vorschläge beigebrachten Gründe.

Da die holitischen Parteıen sıch ür die demokratischen Grundrechte e1n-
SECtZCH; 1St selbstverständlıich: Dıie Demokratie 1St ıhr Lebenselement (die OBın

583



Walter Kern SJ

heitsparte1“ 1n Diktaturen 1St eın Wiıderspruch). uch den Grundwerten
Gerechtigkeıit, Freiheıit, Solidarıität, Famılie bekennen sıch die Parteiıprogramme
1n weithin gleichlautenden Formulierungen. Anderseits stehen die Parteıen
eiınem Profilierungszwang: Sıe mussen sıch voneınander auf eine belangvolle
Weıse unterscheıden, un S1e mussen werbekräftige Aussagen un Zusagen —_

chen Dadurch entsteht dieses Dilemma: Die Parteıen wollen, der ZAUETIS Regie-
rung erforderlichen Mehrheıt willen, nıcht Klassen- oder Standesparteıen, SOMN-

ern Volksparteien se1n. ber die anvısıerte Profilierung scheint 1U  — durch die
Herausstellung estimmter Gruppeninteressen möglıch, denen ZUUNSUNSTEN
derer Interessen Vorrang zuerkannt wiırd, und das ziıeht ZW ar bestimmte Wiäh-
lerpotentiale Aa schreckt aber andere ab Hıer liegt die Getahr nahe, dafß DPar-
telen auf dem Weg Z Macht VO ıhnen Vertretene Gruppeninteressen, die siıch
mi1t dem Allgemeininteresse nıcht decken, programmatiısch verschleiern (darin
liegt der Grunddeftfekt der theoretischen Ideologien) un dafß sS$1e 1m Besitz der
Macht solche Gruppeninteressen aut dem kalten Weg VO Verordnungen und
Verwaltungsmafßnahmen nach Salamı-Taktik möglıchst unmerklich durchsetzen
(das könnte INAan praktische Ideologisierung, „Ideopraxıie“, nennen).

Vielleicht annn der Vernunftappell eıne langfristige Nutzenrechnung ZUrFr

parteıpolıitischen Selbstkritik angesıichts des skizzierten Dilemmas beitragen.
Nur WECNN eıne Parteı dem Allgemeininteresse (dem „Gemeıinwohl“) den eNt-

spheidenden Vorrang zegenüber iıhren Sonderinteressen einräumt, werden auf
Dauer das ZESAMTE Staatsvolk, die betreftende Parteı selbst und die 1n
rage stehenden Gruppeniinteressen sıch ohl befinden. Es 1St nıcht überse-
hen, da gerade 1n der Demokratie eın kurzfristiger Erfolgszwang, 1n Vor-
wahlzeiten, dıesem Vernunftappell scheinbar entgegenwirkt. Vielleicht 1St eine
Parteı nıcht zuletzt danach beurteilen, ob un w1e entschieden S1Ee solchen
kurzsichtigen un kurzschlüssigen Erfolgsillusionen wıderstehen vVvErma$s. Es
zahlt sıch vielleicht doch nıcht AauS, autf die Dummhbeit oder Vergeßlichkeit der
Wihler spekulieren. Wır haben M1t anderen Worten für eıne nıcht bloß
verbale, sondern reale Achtung un Förderung der Grundwerte durch die DPar-
te]en plädiert.
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